Muster eines Berufsumschulungsvertrages der Hessischen Verwaltung

Umschulungsvertrag


zwischen dem Träger der Umschulungsmaßnahme (Umschulungsträger)

     ,      ,
(Name, Anschrift)

vertreten durch die Umschulungsbehörde (Umschulende)

     ,      ,	
(Name, Anschrift)

und 

der/dem Umzuschulenden 

Frau/Herrn	     ,      , 		ggf. Geburtsname      ,
wohnhaft in 	     ,      ,      ,

geboren am:	      ,		in:      ,

wird – vorbehaltlich der Zustimmung des zuständigen Kostenträgers – nachstehender Vertrag zur Umschulung geschlossen:


§ 1
Art, sachliche und zeitliche Gliederung sowie Ziel der Umschulung

(1) Die/Der Umzuschulende wird in dem staatlich anerkannten oder als staatlich anerkannt geltenden Ausbildungsberuf einer/s Verwaltungsfachangestellten – Fachrichtung       oder einer/s Fachangestellten für Medien- u. Informationsdienste – Fachrichtung       umgeschult.

(2) Der sachliche und zeitliche Ablauf der Umschulung ergibt sich aus dem anliegenden Umschulungsplan.

Die Umschulende ist berechtigt, den zeitlichen Ablauf des Ausbildungsplans aus organisatorischen Gründen anzupassen.


§ 2
Beginn und Dauer der Umschulung, Probezeit

(1) Die Umschulung beginnt am       und endet am      .

[bookmark: br2](2) Die ersten drei Monate der Umschulung gelten als Probezeit. Wird die Umschulung während der Probezeit um mehr als einen Monat unterbrochen, verlängert sich die Probezeit um den Zeitraum der Unterbrechung.



§ 3
Zweck und Verlauf der Umschulung

(1) Mit der Umschulung werden dem/der Umzuschulenden die Kenntnisse und Fertigkeiten eines/einer Verwaltungsfachangestellten – Fachrichtung       oder einer/s Fachangestellten für Medien- u. Informationsdienste – Fachrichtung       vermittelt.

(2) Die Umschulung wird der Berufsausbildung von Auszubildenden nach dem Berufsbildungsgesetz (BBiG) und dem Tarifvertrag für Auszubildende des Landes Hessen (TVA-H BBiG) bzw. Tarifvertrag für Auszubildende des öffentlichen Dienstes (TVAöD/Kommune) angeglichen.

(3) Bei der Umschulung werden das Ausbildungsberufsbild, der Ausbildungsrahmenplan und die Prüfungsordnung[footnoteRef:1] für Verwaltungsfachangestellten – Fachrichtung       oder einer/s Fachangestellten für Medien- u. Informationsdienste – Fachrichtung       [1:  Verwaltungsfachangestellte/-r und Fachangestellte/-r für Bürokommunikation vom 10. April 2000 (StAnz. S 1291)
Fachangestellte/-r für Medien- und Informationsdienste vom 13. Januar 2000 (StAnz. S. 540)] 

zugrunde gelegt.

(4) Der/Die Umzuschulende verpflichtet sich zur Teilnahme an der Zwischenprüfung sowie zur ordnungsgemäßen Führung eines schriftlichen Ausbildungsnachweises (Berichtsheft), welcher von der Umschulenden überprüft wird.


§ 4
Umschulungsmaßnahmen außerhalb der Umschulungsstätte


Die/Der Umzuschulende verpflichtet sich, die Berufsschule 
     ,      ,
(Name, Anschrift) 

und die Verwaltungsakademie Hessen
     ,      ,
(Name/Standort, Anschrift)

regelmäßig und pünktlich zu besuchen. Darüber hinaus ist an weiteren Ausbildungsmaßnahmen außerhalb der Umschulungsstätte teilzunehmen, für die vom Umschulungsträger eine Freistellung erfolgt, z. B. an: 

     ,      .
(Name, Anschrift)

Die Teilnahme erfolgt im Rahmen der Umschulung; entstehende Kosten werden – soweit förderfähig – vom Kostenträger übernommen.


§ 5
Dauer der regelmäßigen täglichen Umschulungszeit

Die regelmäßige tägliche Umschulungszeit richtet sich nach den für die Beschäftigten der Umschulenden maßgebenden Vorschriften. Sie beträgt durchschnittlich       Stunden und       Minuten täglich, dies entspricht       Stunden wöchentlich.





§ 6
Zahlung und Höhe der Ausbildungsvergütung/des Ausbildungsentgelts

Sämtliche Kosten der Umschulung werden vom Kostenträger übernommen. Der Umschulungsvertrag wird deshalb nur mit dessen Zustimmung wirksam.


§ 7
Dauer des Erholungsurlaubs

(1) Der/Die Umzuschulende erhält Erholungsurlaub nach den für die Beschäftigten des Umschulenden maßgebenden Vorschriften. Bei Beginn oder Ende der Umschulung im laufenden Kalenderjahr wird der Urlaub anteilig gewährt.

Hiernach beträgt der Erholungsurlaub für Herrn/Frau

	Vom      
	bis 31. Dezember
	      Umschulungstage,

	vom 1. Januar
	bis 31. Dezember
	      Umschulungstage,

	vom 1. Januar
	bis      
	      Umschulungstage.



(2) Der Urlaub soll möglichst zusammenhängend und in der Zeit der Berufsschulferien genommen werden. Während des Urlaubs darf keine dem Urlaubszweck widersprechende Erwerbstätigkeit ausgeübt werden.


§ 8
Beendigung des Umschulungsverhältnisses

(1) Das Umschulungsverhältnis endet mit dem Ablauf der vereinbarten Umschulungszeit.

(2)	 Besteht der/die Umzuschulende vor Ablauf der Umschulungszeit die Abschlussprüfung, endet das Umschulungsverhältnis mit Bestehen der Prüfung.

(3) Bei Nichtbestehen kann die Prüfung zweimal wiederholt werden. Eine Verlängerung der geförderten Umschulungszeit erfolgt nur mit Zustimmung des Kostenträgers.

(4)	 Eine Verlängerung des Umschulungsverhältnisses kann auf Antrag des/der Umzuschulenden bei Vorliegen eines wichtigen Grundes (z. B. längere Krankheit, Unfall) vereinbart werden, wenn eine solche Verlängerung zum Erreichen des Umschulungszieles notwendig ist. Die Gesamtdauer darf drei Jahre nicht übersteigen. 

(5) Im Übrigen kann das Umschulungsverhältnis von jedem Vertragspartner analog 
§ 22 BBiG gekündigt werden. Insbesondere bedarf die Kündigung der Schriftform. Nach der Probezeit kann das Umschulungsverhältnis nur aus wichtigem Grund ohne Einhaltung einer Frist gekündigt werden. Die Umschulende darf das Umschulungsverhältnis auch dann kündigen, wenn der Kostenträger seine Leistungen einstellt.




§ 9
Zeugnis

Die Umschulende stellt dem/der Umzuschulenden nach Beendigung der Umschulung ein Zeugnis über Art, Dauer und Ziel der Umschulung sowie über die erworbenen Kenntnisse und Fähigkeiten ausAuf Verlangen des/der Umzuschulenden sind auch Angaben über Verhalten und Leistung aufzunehmen.


§ 10
Nebenabreden

Rechtswirksame Nebenabreden, die das Umschulungsverhältnis betreffen, können nur durch schriftliche Ergänzung dieses Umschulungsvertrages getroffen werden. Diese sind als Ergänzung zu diesem Vertrag zu vereinbaren.


     ,      
(Ort, Datum)


.........................................................			..................................................
(Umschulende) 							(Umzuschulende/r)





Sichtvermerk des zuständigen Kostenträgers/Rehabilitationsträgers:
     ,      


	
		Stand 06/2026
